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Rundschreiben 

Anpassung der Pauschalbeträge für 2026 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe STEPPKE-Partnerinnen und Partner,  

 

mit dem beigefügten Runderlass, veröffentlicht im Ministerialblatt NRW am 03.03.2026, hat mich das  

Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-

Westfalen (MKJFGFI) informiert, dass die Pauschalbeträge gem. § 39 SGB VIII zum 01. Januar 2026 

erhöht werden. 

 

Dies führt zu einer Erhöhung des Pflegefamiliengeldes. Die Zusammensetzung des 

Pflegefamiliengeldes für das Jahr 2026 ist auf der folgenden Seite aufgelistet. 

 

Die Beträge für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf bleiben für das Jahr 2026 gleich. Für 

das erste Schulhalbjahr 130,00 € und für das zweite Schulhalbjahr 65,00 €. Bitte stellen Sie uns die 

Beträge zu August und Februar in Rechnung, sofern eine Bewilligung für die gesamte Schulzeit 

vorliegt. Die Beträge sind der Anlage zu § 34 SGB XII zu entnehmen.  

 

Außerdem erhöhen sich die Zuschüsse zur Altersvorsorge auf 56,00 € (monatlich) und 

Unfallversicherung auf 16,64 € (monatlich) gemäß den Empfehlungen des Deutschen Vereins.  

Diese Erhöhung gilt nur für die Pflegefamilien, die 2025 bereits die Pauschalbeträge (Altersvorsoge 

50,10 € und Unfallversicherung 16,00 €) erhalten haben. Familien, die einen anderen Betrag 

bekommen, erhalten diesen weiterhin ohne Erhöhung im Rahmen des Bestandschutzes.  



 

 

 

 

 

Falls aktuelle Nachweise zur Altersvorsorge oder Unfallversicherung vorliegen, können diese 

eingereicht werden, damit eine Anpassung geprüft werden kann. 

 

Pflegefamiliengeld ab 01.01.2026 

 

 

materielle 

Aufwendungen 

 

Bis unter 6 

Jahre 

 

25,12 € 

täglich 

 

 

6 bis unter 12 

Jahre 

 

30,35 € 

täglich 

 

Ab 12 Jahre 

 

 

35,24 € 

täglich 

 

Kosten der  

Erziehung 

 

 

 

43,29 € täglich 

 
*Kosten der Erziehung: 3 x 439,00 € als Tagessatz 

Entlastungs- 

beitrag 

 

 

515 € monatlich 

 

 

 

 

Trägeranteil 1:10 

 

52,14 € täglich 
*nur für WPF-Bestandsschutzfälle 

 

 

Trägeranteil 

1:15 

 

39,35 € täglich 

Trägeranteil 1:20 

 

32,95 € täglich 
*nur für WPF-Bestandsschutzfälle 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Kristina Klare 

 

  


